
Hinweise zum Datenschutz
Auf die Datenschutzerklärung des Amtes Schönberger Land wird
ausdrücklich aufmerksam gemacht http://www.schoenberder-
land.de/Datenschutzerklärung.

Schönberg, den 18. Oktober 2023

gez. Stephan Korn (Siegel)
Bürgermeister der Stadt Schönberg

Im Internet unterwww.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen
mit Ablauf des 18.10.2023 bekannt gemacht.

Amtliche Bekanntmachung der
Gemeinde Selmsdorf

Betr i f f t : 10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Selmsdorf

hier: Bekanntmachung des
Feststellungsbeschlusses
Bekanntmachung der Genehmigung gemäß
§ 6 Abs. 5 BauGB

Die Gemeindevertretung der gemeinde Selmsdorf hat in ihrer
Sitzung am 03.08.2023 die 10. Anderung des Flächennutzungs-
planes im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 18 ,,De-
ponie auf dem Ihlenberg" beschlossen und die dazugehörige
Begründung gebilligt.

Die 10. Ändening des Flächennutzungsplanes wurde vom Land-
kreis Nordwestmecklenburg mit Schreiben vom 17.10.2023 ohne
Auflagen genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung der 10. Änden.ing des Flächennut-
zungsplanes wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert am 28. Juli 2023 (BGBI.
I Nr. 221) bekannt gemacht. Die genehmigte 10. Änderung des
Flächennutzungsplanes wird mit Ablauf des Erscheinungstages
dieser Bekanntmachung wirksam. Jede Person kann die 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und die dazugehörige Begrün-
dung sowie die zusammenfassende Erklärung ab diesem Tage
im Amt Schönberger Land, Fachbereich Gemeindeentwicklung,
Dassower Straße 4, 23923 Schönberg, während der öffnungs-
zeiten einsehen und Auskunft über den Inhalt verlangen.

Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des Flächen-nutzungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gemeinde Selmsdorf unter Darlegung des die Verletzung
begründen-den Sachverhalts geltend gemacht worden
sind (§ 215 BauGB).

Etwaige Verstöf3e gegen Verfahrens- und Formvorschriften der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) oder von aufgrund der KV M-V erlassenen Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen der 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sind nach § 5 Abs. 5 und 7 KV M-V in dem
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache,
aus der sich die Verletzung ergeben soli, innerhalb eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind.

Selmsdorf, den 18.10.2023

gez. Marcus Kreft
Bürgermeister

Anlage: unerslerdsplan
Änderungsbereiche der O. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gerneinde
šelnMorr
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Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen
mit Ablauf des 18.10.2023 bekannt gemacht.


